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1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand vom 20.12.2023 bis einschließlich 01.02.2024 statt. 
 

Seitens der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen, Anregungen oder Einwände ein. 
 
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Vorentwurf (TÖB) gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 20.12.2023 bis einschließlich 01.02.2024 statt 
Es wurden 29 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann 
zum Vorentwurf gehört und entsprechend um Stellungnahme zu Ihrem Aufgabenbereich gebeten. 
 
 
2.1) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme, Anregung oder Einwendung  
 abgegeben: 

 

Behörde / TÖB  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nabburg 
Bayerischer Bauernverband – Geschäftsstelle Schwandorf 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Sachgebiet Bauleitplanung 
Bund Naturschutz e. V.  
Landesbund für Vogelschutz e. V. – Kreisgruppe Schwandorf 
Landesfischereiverband Bayern e. V. 
Landratsamt Schwandorf – Team 610 Wasserrecht 
Regierung von Mittelfranken – Luftamt 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Landesverband e. V. 
Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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2.2) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur  
  vorgelegten Planung bzw. ihre Nicht-Betroffenheit erklärt: 
 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

TenneT TSO GmbH 18.12.2023 18.12.2023 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 19.12.2023 19.12.2023 
Landratsamt Schwandorf – A.4 Büro für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 18.12.2023 19.12.2023 
Markt Schwarzenfeld 20.12.2023 21.12.2023 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 21.12.2023 21.12.2023 
Landratsamt Schwandorf – Gesundheitsamt 19.12.2023 27.12.2023 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 04.01.2024 04.01.2024 
PLEDoc GmbH 04.01.2024 08.01.2024 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 10.01.2024 10.01.2024 
Bundesnetzagentur 19.02.2024 19.02.2024 

 
 

2.3) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in  
  ihrer Stellungnahme vorgetragen: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 19.12.2023 19.12.2023 
Landesjagdverband Bayern e. V. – Kreisgruppe Schwandorf 19.12.2023 21.12.2023 
Landratsamt Schwandorf – Team 630 Naturschutz 21.12.2023 21.12.2023 
Regierung der Oberpfalz – SG 24 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 28.12.2023 28.12.2023 
Landratsamt Schwandorf – Team 610 Bodenschutz 10.01.2024 15.01.2024 
Regierung von Oberfranken – Bergamt  11.01.2024 15.01.2024 
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 15.01.2024 17.01.2024 
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Die Autobahn GmbH des Bundes 22.01.2024 22.01.2024 
Bayernwerk Netz GmbH 01.02.2024 01.02.2024 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 

vom 19.12.2023 
Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissions-
schutz und Abfallrecht vom 19.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Abwägungsvorschlag: 
Entsprechend der Anregung des Umweltingenieurs wurde mittlerweile ein Blendgut-
achten (Lichtimmissionsgutachten) durch die DGS Berlin vom 24.04.2024 erstellt. 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass bei der bisherigen Anlagenkonstella-
tion gegenüber der Kreisstraße im südöstlichen Bereich relevante Blendwirkungen 
hervorgerufen würden. Dementsprechend wird die im Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan festgesetzte Modulaufstellung und -ausrichtung geändert. Bei der nun-
mehr festgesetzten Anlagenkonstellation sind gemäß den Ausführungen des Blend-
gutachtens S. 22 ff., keine relevanten Blendwirkungen zu erwarten. Die Begründung 
des Flächennutzungsplans wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Landratsamtes Schwandorf - Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Ab-
fallrecht zur Kenntnis. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des 
Flächennutzungsplans eingearbeitet. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landesjagdverbands 
Bayern e. V. – Kreisgruppe Schwandorf vom 19.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Landesjagdverband Bayern e. V. – Kreisgruppe  
Schwandorf vom 19.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Bezüglich der Umzäunung der Anlage ist festzustellen, dass in den Planunterlagen 
bereits ein genereller Bodenabstand von mindestens 15 cm festgesetzt ist. Die An-
forderung wird damit bereits erfüllt. 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Landesjagdverbandes Bayern e.V. Kreisgruppe Schwandorf zur Kennt-
nis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Team 630 Naturschutz vom 21.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Mit der Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter im Umweltbericht und der 
Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung besteht Einverständnis. 
Bei der Herstellung der Ausgleichsflächen werden die Festsetzungen konsequent 
beachtet. Dem Flächennutzungsplan wird ebenfalls zugestimmt. 
 
Zu den Hinweisen: 
Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit des Regiosaatguts wird in der textlichen 
Festsetzung 3.3. bei den Ausgleichs-/Ersatzflächen A1 und A2 ergänzt, dass alter-
nativ zur Einsaat des Regiosaatguts auch eine Mähgutübertragung aus geeigneten 
Spenderflächen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zulässig ist. 
Bezüglich des Kranichpaars ist festzustellen, dass im Umfeld noch umfangreiche 
landwirtschaftliche Flächen verbleiben werden, die zur Balz genutzt werden können. 
Dementsprechend sind nach den Ausführungen der Unteren Naturschutzbehörde 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten, so dass kein weiterer 
Handlungsbedarf besteht. Brutplätze o.ä. sind in keiner Weise betroffen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Landratsamtes Schwandorf - Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Ab-
fallrecht zur Kenntnis. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans eingearbeitet. Beim Flächennutzungsplan  
besteht kein Änderungsbedarf. 
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noch Landratsamt Schwandorf – Team 630 Naturschutz 
 vom 21.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 



20. Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. XII „Sondergebiet Photovoltaik Mitterfeld II“ 

Seite 10 | 26 

Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung der Ober-
pfalz – SG 24 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung  

vom 28.12.2023 
Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Ausführungen der Höheren Landesplanungsbehörde werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die Errichtung der Anlage 
wird aus landesplanerischen Gründen befürwortet, da sie den Zielen des LEP 6.1.1 
und 6.1.2 Rechnung trägt, und auf einem vorbelasteten Standort errichtet wird. 
Bezüglich der Belange der Landwirtschaft, des Natur- und Landschaftsschutzes und 
der Wasserwirtschaft wird auf die Abwägung zu den Stellungnahmen der Unteren 
Naturschutzbehörde und des Wasserwirtschaftsamtes Weiden verwiesen. Seitens 
des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde keine Stellungnahme 
abgegeben. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung zur Kenntnis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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noch Regierung der Oberpfalz – SG 24 Raumordnung, Landes- 
und Regionalplanung vom 28.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Regierung der Oberpfalz – SG 24 Raumordnung, Landes- 
und Regionalplanung vom 28.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Regierung der Oberpfalz – SG 24 Raumordnung, Landes- 
und Regionalplanung vom 28.12.2023vom 28.12.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme Landratsamtes Schwandorf 
– Team 610 Bodenschutz vom 10.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Es liegen keine Hinweise auf Altlasten vor. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Landratsamtes Schwandorf - Team 610 Bodenschutz zur Kenntnis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung von Ober-
franken – Bergamt vom 11.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis auf die Braunkohleverleihung „Wackersdorf“ wird zur Kenntnis genom-
men. Bezüglich des Bergwerkseigentums (Rechtsinhaber UNIPER SE, Würzburg) 
ist anzumerken, dass das Bergwerkseigentum noch nicht zu einer konkreten Roh-
stoffgewinnung berechtigt. Weitere Voraussetzung wäre eine Verfügbarkeit über die 
Grundstücke (es besteht ein Pachtvertrag mit den Projektträgern über die Errichtung 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage) und eine Abbaugenehmigung über einen 
bergrechtlichen Betriebsplan. Zudem ist ein Abbau von Braunkohle mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit für die Zukunft auszuschließen. Vorsorglich wird der 
Rechtsinhaber im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Regierung von Oberfranken - Bergamt zur Kenntnis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. Vorsorglich wird jedoch der 
Rechtsinhaber im weiteren Verfahren beteiligt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Regionalen Planungs-
verbands Oberpfalz - Nord vom 15.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands Ober-
pfalz - Nord vom 15.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Ausführungen zu den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen werden zur 
Kenntnis genommen; 
bezüglich des Vorranggebiets für die Wasserversorgung bestehen seitens des Was-
serwirtschaftsamtes keine Bedenken, wenn keine verzinkten Tragständer verwendet 
werden, was im vorliegenden Fall vorgesehen ist. Es werden ausschließlich be-
schichtete oder andere Materialien verwendet. 
Bezüglich des Landschaftlichen Vorbehaltsgebiets wurden seitens der Unteren Na-
turschutzbehörde keine Bedenken geäußert. Dem Sachverhalt wird durch die fest-
gesetzten Eingrünungsmaßnahmen Rechnung getragen (im Osten, Norden und 
Südwesten, wo eine gewisse Empfindlichkeit besteht). 
Bezüglich der Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen wurde im vor-
liegenden Fall in der Gesamtabwägung dem Ziel der verstärkten Nutzung Erneuer-
barer Energien der Vorrang gegenüber dem der Abwägung unterliegendem Grund-
satz des Erhalts landwirtschaftlich genutzter Flächen eingeräumt. Nach einem Rück-
bau der Anlage können die Flächen wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zur 
Verfügung stehen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord zur Kenntnis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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noch Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands Ober-
pfalz - Nord vom 15.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Autobahn GmbH des 
Bundes vom 22.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; 
 
Zu 1:  
Die ergänzenden Bezeichnungen werden in die Legende der Planzeichnung des 
Bebauungsplans aufgenommen. 
 
Zu 2. und 3.:  
Die vorgeschlagenen textlichen Festsetzungen zu den anbaurechtlichen Belangen 
in Pkt. 2 werden in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans als Nr. 2.9 
aufgenommen.  
Die in Pkt. 3 vorgeschlagenen Hinweise werden in die Hinweise als Nr. 5 im Wortlaut 
übernommen. Sämtliche Festsetzungen und Hinweise werden beachtet. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Autobahn GmbH des Bundes zur Kenntnis. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung 
des Bebauungsplans eingearbeitet. Beim Flächennutzungsplan besteht kein Ände-
rungsbedarf. 
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noch Autobahn GmbH des Bundes vom 22.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Autobahn GmbH des Bundes vom 22.01.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Bayernwerk Netz 
GmbH vom 01.02.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Schutzzone der 20 kV-Freileitung von 10 m beidseits der Leitungsachse ist be-
reits in der Planung berücksichtigt und lagerichtig eingezeichnet. Diese wird von An-
lagenbestandteilen freigehalten. Die Bepflanzung aus Sträuchern, die geringfügig in 
der Schutzzone liegt, wird entsprechend abgestimmt. Bauliche Anlagen sollen dort 
nicht errichtet werden, auch keine Module. 
Im Hinweis Nr. 1 des Bebauungsplans wird ergänzt, dass jegliche Beeinträchtigun-
gen der 20 kV-Leitung, wie herabfallende Eis- und Schneelasten, Vogelkot oder 
Schattenwurf entschädigungslos hinzunehmen sind, auch bei einer Verlegung oder 
Neuerrichtung von Masten. 
Um einen Radius von 5,0 m um den Mastmittelpunkt freizuhalten, wird die Zaunfüh-
rung in einem kurzen Abschnitt bei dem Masten an der Südostecke der bestehenden 
Photovoltaik-Freiflächenanlage geringfügig angepasst. 
Alle weiteren Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH werden zur Kenntnis genommen 
und beachtet. Es wird ein ungehinderter Zugang gewährt. Entsprechende Abspra-
chen werden getroffen. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Bayernwerk Netz GmbH zur Kenntnis. 
Die oben genannten Anpassungen werden in die Entwurfsfassung des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans eingearbeitet. Beim Flächennutzungsplan besteht 
kein Änderungsbedarf. 
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 01.02.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

  

 

noch Bayernwerk Netz GmbH vom 01.02.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 01.02.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 01.02.2024 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 


